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Sit. 12 3lluftr fctpucij $cuibn>. ^citiiiifl („SJteiflerblatt")

fiebern roir ben ©räbern burd) roitffamen Ülbfchluß gegen
außen. — ®urcf) eine breiteilige ©ingangêpforte in
fthlid)ten formen treten roir in bie überfichtlid) geteilte
Einlage ein. ©erabeauS fütjrt eine breite ©traße auf
bie DlbbanfungSfapelle ju, beren ©Ingang [d)on bie ein»
fad^e, aber ebte ®urd)bilbung ber OebäuticEjfeiten oerrät.
®urd) bie Kunbbogentüre ins Qnnere gelangt, fel)en roir
un§ in einem freunblidjen, mit einem Brunnen gefrfjmüdten
©ang; fret flutet ba§ Sicî)t burd) btefen anmutigen, ge=
roölbten Kaum. ©ine febr gebiegen facettierte ©laStüre
fübrt in bie Sapelle, öberrafäjt non ber fchlidjten ©d)ön=
belt biefer fialle fteben roir füll, tn Setrad)tung ber in
bunflen färben gehaltenen 2Utamifd)e nor un! oerfunfen.
SMe etnfad) ift ba§ afleS, unb bod) mie feierlich, ernft.
®a! Kunbfenfter mit bem ©tern in bunfelglfibenben
Farben inmitten einer in ähnlichen ®önen prangenben
SfBanbflädje bietet bem Slide einen angenehmen £>alt.
®er gefdjmadoolle 9lltar in gellem |>olj oerrät forg>
fältigfie äuSroaljl unb Sefcßränfung auf bie etnfadjften
formen. ®ie übrigen flächen finb fdjmudloS unb fef)r
hell gehalten ; bie bunfle Seftuljlung roirft ungemein ge=

biegen. ®le Kapelle bietet genügenb Kaum felbft für
große Sraueroerfammlungen unb befitjt etne ©mpore für
einen ©bor; ein große! Harmonium müßte biefem Kaume
eine roeiheooUe ©timmung ju geben im ©taube fein.

®em ©ange ju öffnen fid) mehrere ®üren, bie ju
ben notroenbigen Kebenräumen einer mobernen, roohl-
eingerichteten fjtiebhofanlage führen. ®lefe Käume finb
alle fehr h«H' reinlich, praftifd), nicht fet)r groß, aber
jebenfatl! ooüauf genügenb.

Kad)bem ber ©ang nach umgebogen, führt er
un! tn eine Somalie. £)ier überrafdjt bie mit befd)el=

benften Klitteln erreichte, äußerft fetne Jßirfung ber
SBanbfelber unb ber ®ecfe aufs 2lngenel)mfte. ©In oon
©äulen flanfierter ®urcf)laß bilbet ben ©ingang jur
Urnenhalle.

©in achtecüger, tio^cr Kaum tn ftrengen formen;
ju ber gelblichen ®önung beS KtauerroerfeS fontrafüert
ba§ fühle ©rau beS KtarmorS ber Kolumbarien. Sor»

beerbäumchen in Slleffingfübeln beleben bie ©den. ißilafier
mit grüchteförben bilben ben plafiifd^en ©chmud. ®ie
®ede oerjid)tet auf figürlichen ober bunten Stuuf, befitjt
aber in ber reljoollen iSnorbnung ber SeleudjtungSförper
eine ®eforation, bie il)r etroaS eigentümlich ©d)roebenbe§
oerleiht unb ben ©inbrud beS Saftenben ooDfornmen
aufhebt. ®er ganje Kaum ift aufs fünfte abgeftimmt,
auch bie £elligfeit ift belifat bemeffen. ®aS ift eben

bie roahre „Kaumfunft". ®te Urnenhalle roitb noch &e=

beutenb geroinnen, roenn ber Slumenfd)mud unb bie ab»

roechSlungSreidje 3lu§geftaltung ber Urnen in ben Kifdjen
bie heutige Seere oerbrängt haben roirb.

3Jlit einem ©efühle hoher Sefriebigung oerlaffen roir
bie fo roohlgelungenen ©ebäube, roerfen nochmals einen
Slid auf bie gefällige äußere ©ruppenroirfung unb
fdjreiten jroifd)en ben ©räberfelbern roieber bem 2lu§»

gang ju. £>ier macht ber griebljof noch ben ©inbrud
beS Unfertigen, boch roirb, roenn beS ©ärtnerS fpanb
noch I«* "üb bort gemattet hat, auch biefer ®etl beê

ffierfeS ein bem 3roede entfprecfjenbeS Silb ergeben.
Srunnenfchmud, fteinerne Sänfe, Saumgrün unb Kafen,
nebft ber Slumenjier ber ©rabftätten roerben bie ©d)ön=
heit beS OrteS heben unb in bie Kethen ber ®enffteine
roohltuenbe 9Ibroed)!lung bringen.

Korfdjach barf fich "tit feinem ffriebljof feiert laffen,
unb unfer ®anf gebührt allen, bie fid) um baS 3uftanbe»
fommen ber ganjen SSnlage oerbient gemacht haben. ®ie
fünftlerifche ÜluSgeftaltung in ihrer @lnbeitlid)feit unb
Sornehmheit ift baS 2Betf unfereS KlitbürgerS £>ertn
2lrcf)iteft ©aubt), ber bamit fetnen Kuf als feinfinniger
Künftler aufs neue befefiigt hat.

§>ie §urd)lettttnôêred)te
für eleftrtfd)e Energie.

hierüber berichtet ein Fachmann im „Saterlanb" :

,jn letjter 8eit roirb bie forage betreffenb ®urd)leitung
ber eleftrifcßen ©nergie (oberirbifd^e Seitungen) unb bie

hiefür bejahten ©ntfdjäbigungen oiel biSfutiert, roeil
momentan auch fiele berartige Settungen erfüllt roerben ;

baS ®ha ift afut. ©o j. S. hat bie bernifdje öfono»

mifdje ©efellfchaft biefeS Shema erft fürjlidh än einer
^auploerfammlung behanbelt. ©egenroärtig erfd)eint im
©chroeijetifchen elefirifchen Sutletin eine längere élbhanb=

lung oom Sraftroerfe Se^nau^Sönifd), bie oiel ^idereffe
bietet. ®er Serfaffer biefer ßeilen hat fich fü)on oiel
mit ber Slbfchatjung oon folcßen Seitungen befaffen
müffen unb ift baljer jtemlich auf bem Saufenben. SBir
roollen nun etroaS auS ber roeitfcl)ichtigen Klaterie auS

roählen, namentlich auch ^lf wichtige Arbeit oon Sejnau»
Söntfch berüdfichtigen.

K ertliches. ®aS Kecht, auf ftembem Soben eine

eleftrifche Seitung ju erridfjten, fteUt etne ®ienftbarfett
bar, gehört unter bie Saured)te unb roirb gewöhnlich
®urchlettungSrccht geheißen. ®ie ©rridhtung biefer ®tenft>
barfeit gefdjteht entroeber auf Sertrag ht" (freie Überetn=

fünft) ober auf ©runb ber ©jpropriation. ®er Sertrag
muß fdjriftlicf) fein, bebarf aber nicht ber öffentlichen
Seurfunbung unb braucht nicht in baS ©runbbudj ein»

getragen ju fein. (©id)tbare ©eroitute beftehen ohne

©intragung ju Kecht). ®ie üblichen Kebenredjte, rote

j. S. baS Setreten beS ©runbftüdeS jur Kontrolle, Ke=

paraturen u. bgl. beftehen ohne baß fie im Sertrag be»

fonberS ermähnt finb. ©elbft bie Pflicht (bei Seitungen
burd) ben ®alb), ben ffialb nieber ju halten, befteht
auch kann, roenn fie nicht im ©runbbud) eingetragen ift.
(Sei ber ©rrichtung beS ©eroituteS muß baher ber

SJalbbefitjer bafür forgen, baß er für biefeS fchroere
©eroilut ooll enlfri)äbigt roirb.)

®er Sanbroirt hat ein IJntereffe baran, baß baS

©eroilut nad) Sertrag unb nicht burd) ©ypropriation
erfteüt rourbe, ba in ber Kegel im erftern fjall bie 3nte=
reffen ber @runbbefit)er beffer geroahrt roerben fönnen.
@S ift baher fehr unflug, bureih ju höh« ^orbetungen
unb Sertoeigerung ber ®urd)leitung ber ©jpropriation
ju rufen, bie bann ihre SBege geht, ohne immer ben
2Bünfcl)en ber ©runbbefiher ju entfpredjen ; man fann
auf freier Serftänbigung meiftenS mehr erreichen.

Adolf Wildbolz
'
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sichern wir den Gräbern durch wirksamen Abschluß gegen
außen. — Durch eine dreiteilige Eingangspforte in
schlichten Formen treten wir in die übersichtlich geteilte
Anlage ein. Geradeaus führt eine breite Straße auf
die Abdankungskapelle zu, deren Eingang schon die ein-
fache, aber edle Durchbildung der Gebäulichkeiten verrät.
Durch die Rundbogentüre ins Innere gelangt, sehen wir
uns in einem freundlichen, mit einem Brunnen geschmückten
Gang; frei flutet das Licht durch diesen anmutigen, ge-
wölbten Raum. Eine sehr gediegen facettierte Glastüre
führt in die Kapelle, überrascht von der schlichten Schön-
heit dieser Halle stehen wir still, in Betrachtung der in
dunklen Farben gehaltenen Altarnische vor uns versunken.
Wie einfach ist das alles, und doch wie feierlich, ernst.
Das Rundfenster mit dem Stern in dunkelglühenden
Farben inmitten einer in ähnlichen Tönen prangenden
Wandfläche bietet dem Blicke einen angenehmen Halt.
Der geschmackvolle Altar in Hellem Holz verrät sorg-
fälligste Auswahl und Beschränkung auf die einfachsten
Formen. Die übrigen Flächen sind schmucklos und sehr
hell gehalten; die dunkle Bestuhlung wirkt ungemein ge-
biegen. Die Kapelle bietet genügend Raum selbst für
große Trauerversammlungen und besitzt eine Empore für
einen Chor; ein großes Harmonium müßte diesem Raume
eine weihevolle Stimmung zu geben im Stande sein.

Dem Gange zu öffnen sich mehrere Türen, die zu
den notwendigen Rebenräumen einer modernen, wohl-
eingerichteten Friedhofanlage führen. Diese Räume sind
alle sehr hell, reinlich, praktisch, nicht sehr groß, aber
jedenfalls vollauf genügend.

Nachdem der Gang nach links umgebogen, führt er
uns in eine Vorhalle. Hier überrascht die mit beschei-

densten Mitteln erreichte, äußerst feine Wirkung der
Wandfelder und der Decke aufs Angenehmste. Ein von
Säulen flankierter Durchlaß bildet den Eingang zur
Urnenhalle.

Ein achteckiger, hoher Raum in strengen Formen;
zu der gelblichen Tönung des Mauerwerkes kontrastiert
das kühle Grau des Marmors der Kolumbarien. Lor-
beerbäumchen in Meffingkübeln beleben die Ecken. Pilaster
mit Früchtekörben bilden den plastischen Schmuck. Die
Decke verzichtet auf figürlichen oder bunten Prunk, besitzt
aber in der reizvollen Anordnung der Beleuchtungskörper
eine Dekoration, die ihr etwas eigentümlich Schwebendes
verleiht und den Eindruck des Lastenden vollkommen
aufhebt. Der ganze Raum ist aufs Feinste abgestimmt,
auch die Helligkeit ist delikat bemessen. Das ist eben

die wahre „Raumkunst". Die Urnenhalle wird noch be-

deutend gewinnen, wenn der Blumenschmuck und die ab-

wechslungsreiche Ausgestaltung der Urnen in den Nischen
die heutige Leere verdrängt haben wird.

Mit einem Gefühle hoher Befriedigung verlassen wir
die so wohlgelungenen Gebäude, werfen nochmals einen
Blick auf die gefällige äußere Gruppenwirkung und
schreiten zwischen den Gräberfeldern wieder dem Aus-
gang zu. Hier macht der Friedhof noch den Eindruck
des Unfertigen, doch wird, wenn des Gärtners Hand
noch da und dort gewaltet hat, auch dieser Teil des
Werkes ein dem Zwecke entsprechendes Bild ergeben.
Brunnenschmuck, steinerne Bänke, Baumgrün und Rasen,
nebst der Blumenzier der Grabstätten werden die Schön-
heit des Ortes heben und in die Reihen der Denksteine
wohltuende Abwechslung bringen.

Rorschach darf sich mit seinem Friedhof sehen lassen,
und unser Dank gebührt allen, die sich um das Zustande-
kommen der ganzen Anlage verdient gemacht haben. Die
künstlerische Ausgestaltung in ihrer Einheitlichkeit und
Vornehmheit ist das Wert unseres Mitbürgers Herrn
Architekt Gaudy, der damit seinen Ruf als feinsinniger
Künstler aufs neue befestigt hat.

Die Durchleitungsrechte
für elektrische Energie.

Hierüber berichtet ein Fachmann im „Vaterland":
In letzter Zeit wird die Frage betreffend Durchleitung
der elektrischen Energie (oberirdische Leitungen) und die

hiefür bezahlten Entschädigungen viel diskutiert, weil
momentan auch viele derartige Leitungen erstellt werden;
das Thema ist akut So z. B. hat die bernische ökono-
mische Gesellschaft dieses Thema erst kürzlich àn einer
Hauptversammlung behandelt. Gegenwärtig erscheint im
Schweizerischen elektrischen Bulletin eine längere AbHand-
lung vom Kraftwerke Beznau-Löntsch, die viel Interesse
bietet. Der Verfasser dieser Zeilen hat sich schon viel
mit der Abschätzung von solchen Leitungen befassen

müssen und ist daher ziemlich auf dem Laufenden. Wir
wollen nun etwas aus der weilschichtigen Materie aus-
wählen, namentlich auch die wichtige Arbeit von Beznau-
Löntsch berücksichtigen.

Rechtliches. Das Recht, auf fremdem Boden eine

elektrische Leitung zu errichten, stellt eine Dienstbarkett
dar, gehört unter die Baurechte und wird gewöhnlich
Durchleitungsrecht geheißen. Die Errichtung dieser Dienst-
barkeit geschieht entweder auf Vertrag hin (freie ltberetn-
kunft) oder auf Grund der Expropriation. Der Vertrag
muß schriftlich sein, bedarf aber nicht der öffentlichen
Beurkundung und braucht nicht in das Grundbuch ein-

getragen zu sein. (Sichtbare Servitute bestehen ohne

Eintragung zu Recht). Die üblichen Nebenrechte, wie
z. B. das Betreten des Grundstückes zur Kontrolle, Re-

paraturen u. dgl. bestehen ohne daß sie im Vertrag be-

sonders erwähnt sind. Selbst die Pflicht (bei Leitungen
durch den Wald), den Wald nieder zu halten, besteht

auch dann, wenn sie nicht im Grundbuch eingetragen ist.

(Bei der Errichtung des Servitutes muß daher der
Waldbesitzer dafür sorgen, daß er für dieses schwere
Seroitut voll entschädigt wird.)

Der Landwirt hat ein Interesse daran, daß das
Servilut nach Vertrag und nicht durch Expropriation
erstellt wurde, da in der Regel im erstern Fall die Inte-
reffen der Grundbesitzer besser gewahrt werden können.
Es ist daher sehr unklug, durch zu hohe Forderungen
und Verweigerung der Durchleitung der Expropriation
zu rufen, die dann ihre Wege geht, ohne immer den
Wünschen der Grundbesitzer zu entsprechen; man kann

auf freier Verständigung meistens mehr erreichen.
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®aë ^Kec£)t ber ©impropriation fiügt ftrf) junäcgft
auf baS ©içpropriationëgefeg com 1. 9Jîai 1850, nod)
megr aber auf bte SunbeSoerfaffung (2trt. 23 unb lürt. 64).
3uftänbig ift aud) fürt. 43 beS @tcftr.=Oefe^eê unb enb»

lid) baë neue ©cgroeij. 3ioilgefeg, fürt. 691.
iJlad) bicfer gefetjlicgen ©runblage fann man niegt

nur bie ®urcgleitung einer eleftrifcgen Seitung erjroingen,
meiere im ^intereffe ber ©efamtgeit ober be£ SanbeS
liegt, fonbern aud) bann, roenn bie ®urcgleilung nur im
3ntereffe eines ©injelnen liegt. ®er fjall ift gegenroärlig
atut, inbem Sejnau=£öntfcg burd) ben Kanton Safellanb
t)inburc^ eine Seilung inë fûuëlanb baut, meiere ftarf
angefochten roirb, aber trogbem nicht oerglnbert roerben
fann. füueg anbere Seitungen inë fûuèlanb finb im @nt»

rourf unb roerben gebulbei roerben müffen.
®te fünficht, man tönne oetlangen, bag mit eleftri»

fcl)en Seitungen nach ^Belieben auSgeroicgen roerbe, erroeift
fidj als unrichtig, inbem baë ©efeg forbert, baff biefe
Seitungen möglicgft gefahrlos gebaut roerben müffen,
roaS nur banu ber $all ift, roenn biefelben möglid)ft ge»
rabe oertaufen. Sei fpocgfpannungSleitungen fann alfo
nicht geforbert roerben, bag man überallhin auSroeicge
unb ein beliebiges ïraffe roüt)le. (3n ber 3nnerfcgroeij
ift ein ftall befannt, roo baë ©leftrijitätSroerf felbft her»
eingefallen ift unb etroaS abnorme ©ntfehäbigungen be=

jaglt höh um fid) ber ©efagr, ein anbereë Straffe ju
roäl)ten, ju entgegen). Sei fllieberfpannungen fann fegon
beffer auSgeroicgen roerben.

3m fÇaQe ber ©impropriation fegt bie eibgen. ©xpro»
priationëfommiffion bie ^>öbe ber ©ntfegäbigung feft.
®aS ©efeg oerlangt, bag ber ©xpropriat nur gegen oor«
herige oolle ©ntfehäbigung baë ©eroùut fid) gefallen
laffen ntüffe. iüueg ba, roo expropriiert roirb, erteilen
bie Sanbroirte meifienS bie SauberoiUiguitg (bag ohne
oorl)erige enbgiiltige Regelung bie türbeiten in Singriff
genommen roerben bürfen) uni) Derjicgten auf bie Kaution
ber ©ntfdjäbigung, roenn bie bauenbe ffirma folib er»
fcheint. ®te Sauberoilligung ju oerroeigern, hat roenig
©ert, roetl fie bann in ber SRegel nom SunbeSrate er--

teilt roirb.
®ie ^irma Sejtiau=£öntfd) hat nun über bie 2lb»

fd)at3iingen burd) bie ©jmpropriatiouSfommiffionen unb
baS SuitbeSgericgt umfaffenbe ©rhebungen gemacht, roeldje
beroeifen, rote ungleid) gefd)ägt roirb uni) bag nament'
lieh bie gefprod)enen ©nifegäbigungen in ber roelfdjen
©egroeij otel nieberer ausgefallen finb als in unferet
SanbeSgegenb.

3ür eine SeroitutSbauer oon 25 3al)«n finb per
fUtaft ©ntfdhäbigungen bejaglt roorben in ber 3«"tral'
unb Dftfcgroetj für ©ieSlanb bei $>anbbetrieb oon
12—30, Sem 11—16, auch 13—30, Sutern 20 (einiges
Utecht), ffeeiburg 4—5, ©aabt 3—4, füargau 25—28 ffr.

ffür öüjägrigeS, längeres unb eroigeë Utecht finb be»

jaglt roorben 3äoiä) 20—30, Sern 3—23, ©laruë 20
bis 30, ffïêiburg 4—5, ©aabt 3—4, Oteuenburg 11 ffr.
©o Sîafcgiiieiibetrteb herrfcht, finb an oielen Orten bte

©ntfehäbigungen etroaS höh" ausgefallen.
3m Slcferlanb rourbe per ©aft auf furje ®auer,

jirla 25 3al)re, befahlt: Zürich 22—45, Sern 10—24,
jrelburg 10, ©olothuru 25, tüargau 25—30, ©iaabt 4
bis 5, Oteuenburg 18 ffr.

®te ©ntfehäbigungen in ©ecgfelroirtfcgaftSgebieten finb
annäljernb roie im Slcferfelb ausgefallen.

3n Dtieblanb, Sorb, roenig roertoolleS Sanb, ba ftnb
befahlt roorben für 50 3abre unb längere Stechte per
SJtaft: Sûrid) 10—21, Sern 7—13, Sujern 15, ©egrouj
5—20, ffreiburg 4—5, ©raubünbeu 5, iüargau 10—25,
©aabt 3—4, Siedenburg 8 ffr.

©ir erfeijen hterauS eine groge llngleicgiiüigigfelt,
Inbem in ber ©eftfegroeij bie ©ntfehäbigung ohne ffmeifel

ju nieber, bei unS hie unb ba ju hoch, aber auch olel»
fach fo jiemlid) richtig eingefegägt roorben finb.

©ine anbere ^ufammenftellung ergibt, bag bie @nt«

fchäbigungen Innert 5 3ahren, oon 1905 bis 1910, ftarf
angeroaegfen finb, j. S. in 3ü"d) oon 35—43, Sern
oon 10—15 bis 27,> ©egropj oon 18—30, ©t. ©allen
20—40, ©aabt oon 3—6. 3mmerhin fann auch l>a8

©egenteil fonfiattert roerben, auch finb bie ffäfle manch»
mal fegr oerfchleben. (©eglug folgt.)

23om tDtanngeimer |>ofjmatlt. ®er Slbfah an ben
Stunbholxmärften hatte roährenb ber festen 3Boche feine
allju groge Sebeutung. ®urch bte fehroaege Sefdjäftigung
ber ©ägeroerfe in Ütheinlanb unb 2Beftfalen fonnten
bisher nur fleinere Soften abgefegt roerben 3" iüngfter
3eit haben biefelben gar nur bie allernotroenbigften Se»

ftellungen aufgegeben. 9Jtef)r als 63— 63'/z Sfp. für
ben rhelnifçhen Kubiffug SBaffermag, frei Köln—®uiS=
bürg lieg fid) nicht erjielen. ©coge Sorräte in ffloggolj
finb hter nicht oorganben. ®te ©infäufe in ben SJälbern
haben feinen grogen Umfang mehr, ba baS iüngebot nur
noch Hein ift. 2BaS jeboch in anbere ^)änbe überging,
rourbe metft noch bod) bejahlt. ®utcg Die roatme îffiit»
terung hat bie SluStrocfnung ber frifd) gef^nittenen
Sretter rafcf)e fforifdfritte gemacht, fobag ber Setfanb
an bem hiefigen ©tapelplah ein lebhafter roar, bod) ber
SBeiteroerfauf ber neuen ©are hielt inbeS nicht gleichen
©djritt mit ber ßerftellung, rocShalb bie Sager ber ©äge»
roerfe jiemlich reichhaltig finb. ®roh beS geringen 2lb>

fa^eS ift baS Angebot jeboch ni^t fo ftarf, bag baburch
ein ®rucf auf bie SJtarftlage ausgeübt roerben fönnte.
©cf)male fübbeutfehe Sretter roaren nach wie oor in
grögeren SDlengen am SJlarft oorhanben. Unter biefen
ift bie SluSfchugroare am gäufigfien oertreten. ©dgmale
SluSfchugroare ift burd) fieigenben Sebarf beS SaufacgeS
etroaS im Sebarf gefttegen. ®ie greife fonnten fid) aber
noch nicht beffem. ©ute ©are liegt feft.

Som baçrifchcn ^>ol}mar(t. Son allen ©eiten rourbe
oerfucht, fich oon ben ©ägen mögtid)ft oiel breite ©are
ju befdjaffen, inbeS gaben biefe grögere Soften ber 12"
breiten Sretter unb ®ielen — biefe ftanben im Sorber»
grunb ber Seachtung — nicht ofjne SJlitnagme entfpre»
cgenber fDlengen fd)maler ©orten ab. i>i® gïogen
am Slarft begnblicgen Soften fdpnater SluSfihugroare
finben fich nicht leicht Slbnegmer. ©ger liegen fieg bie
fdjmalen ©orten in anberen Sefcgaffengeiten oerfaufen.
®ie fdjmale „gute" ©are geht teils an bie Stöbelger»
ftellung, teils an baS ©egreinergeroetbe unb in anfegn»
liegen Stengen aueg an Die fübbeutfegen ^obelroerfe.
©roge Knappheit beftegt an „guten" foroie reinen unb
galbreinen breiten Srettern, fo Dag bie Çânbler oielfacg
auSlänbifcge ©ate als ©rfatj geranjiegen.

Som rgetnlfcgen ^oljmarft. 3"folge beS günftigen
©afferftanbeS roar ben fübbeulfcgen Sretterfägen aueg
roeiterbtn bie Unterballung oon Sollbetrieb möglich,
eS erhielten babureg bie Sorräte an ben ÇerftellungS»
plägen roelteren 3"ioad)S. @S rourbe aber aueg oon ba
nad) ben ©tapelplägen ©übbeutfcglanbS ununterbrochen
©are oerlaben, ba bureg ben ©intritt ber roarmen ©it»
terung Die SluStrodnung ber ©chnittroare befcgleunigt
rourbe. îrog ruhigen SerfaufSgefd)äflS gat aber baS

Angebot fteg niegt in ber ©eife oerftärft, bag bie Sor»
räte auf ben Startt etnen ®rud ausübten, unb jroat
beSgalb niegt, roeil anbere als fübbeutfege ©cgnittroaren
am Sgeln unb in ©eftfalen in grogen Stengen niegt
oertreten fmb. 2ln Slngeboten in oftpreugifeger ©are
feglte eS jroar niegt, unb man oerfuegte aueg in ©rog»

l,0 sàwet» t.Sîetstnbiatt") à. lâ

Das Recht der Expropriation stützt sich zunächst
auf das Expropriationsgesetz vom Mai 1850, noch
mehr aber auf die Bundesverfassung (Art. 23 und Art. Kl).
Zuständig ist auch Art. 43 des Elektr.-Gesetzes und end-
lich das neue Schweiz. Zivilgesetz, Art. 691.

Nach dieser gesetzlichen Grundlage kann man nicht
nur die Durchleitung einer elektrischen Leitung erzwingen,
welche im Interesse der Gesamtheit oder des Landes
liegt, sondern auch dann, wenn die Durchsetzung nur im
Interesse eines Einzelnen liegt. Der Fall ist gegenwärtig
akut, indem Beznau-Löntsch durch den Kanton Baselland
hindurch eine Leitung ins Ausland baut, welche stark
angefochten wird, aber trotzdem nicht verhindert werden
kann. Auch andere Leitungen ins Ausland sind im Ent-
wurf und werden geduldet werden müssen.

Die Ansicht, man könne verlangen, daß mit elektri-
schen Leitungen nach Belieben ausgewichen werde, erweist
sich als unrichtig, indem das Gesetz fordert, daß diese

Leitungen möglichst gefahrlos gebaut werden müssen,
was nur dann der Fall ist, wenn dieselben möglichst ge-
rade verlaufen. Bei Hochspannungsleitungen kann also
nicht gefordert werden, daß man überallhin ausweiche
und ein beliebiges Trasse wähle. (In der Jnnerschweiz
ist ein Fall bekannt, wo das Elektrizitätswerk selbst her-
eingefallen ist und etwas abnorme Entschädigungen be-

zahlt hat, um sich der Gefahr, ein anderes Trasse zu
wählen, zu entziehen). Bei Niederspannungen kann schon
besser ausgewichen werden.

Im Falle der Expropriation setzt die eidgen. Exvro-
priationskommission die Höbe der Entschädigung fest.
Das Gesetz verlangt, daß der Expropriât nur gegen vor-
herige volle Entschädigung das Servi'ut sich gefallen
lassen müsse. Auch da, wo expropriiert wird, erteilen
die Landwirte meistens die Baubewilligung (daß ohne
vorherige endgültige Regelung die Arbeiten in Angriff
genommen werden dürfen) und verzichten auf die Kaution
der Entschädigung, wenn die bauende Firma solid er-
scheint. Die Baubewilligung zu verweigern, hat wenig
Wert, weil sie dann in der Regel voni Bundesrate er-
teilt wird.

Die Firma Beznau-Löntsch hat nun über die Ab-
schatznngen durch die ExpropriationSkommissionen und
das Bundesgericht umfassende Erhebungen gemacht, welche
beweisen, wie ungleich geschätzt wird und daß nament-
lich die gesprochenen Entschädigungen in der welschen
Schweiz viel niederer ausgefallen sind als in unserer
Landesgegend.

Für eine Servitutsdauer von 25 Jahren sind per
Mast Entschädigungen bezahlt worden in der Zentral-
und Ostschweiz für Wiesland bei Handbetrieb von
12—30, Bern I I —1K, auch 18—30, Luzern 20 (ewiges
Recht). Freiburg 4—5, Waadt 3—4, Aargau 25—28 Fr.

Für 50jähriges, längeres und ewiges Recht sind be-

zahlt morden Zürich 20—30, Bern 3—23, Glarus 20
bis 30, Freiburg 4—5, Waadt 3—4, Neuenburg 11 Fr.
Wo Maschinenbetrieb herrscht, sind an vielen Orten die

Entschädigungen elwaS höher ausgefalle».
Im Äckerland wurde per Mast aus kurze Dauer,

zirka 25 Jahre, bezahlt- Zürich 22—45, Bern 10—24,
Freibnrg 10, Solothurn 25, Aargau 25—30, Waadt 4
bis 5, Neuenburg 18 Fr.

Die Entschädigungen in Wechselmirtschaftsgebteten sind
annähernd wie im Äckerfeld ausgefallen.

In Riedland, Bord, wenig wertvolles Land, da sind
bezahlt worden für 50 Jahre und längere Rechte per
Mast- Zürich 10—21, Bern 7—13, Luzern 15, Schweiz
5—20, Freiburg 4—5, Graubünden 5, Aargau 10—25,
Waadt 3—4, Neuenburg 8 Fr.

Wir ersehen hieraus eine große llngleichmäßigkeit,
indem in der Westschweiz die Entschädigung ohne Zweifel

zu nieder, bei uns hie und da zu hoch, aber auch viel-
fach so ziemlich richtig eingeschätzt worden sind.

Eine andere Zusammenstellung ergibt, daß die Ent-
schädigungen innert 5 Iahren, von 1005 bis 1910, stark
angewachsen sind, z B. in Zürich von 35—43, Bern
von 10—15 bis 27,> Schwyz von 18—30, St. Gallen
20—40, Waadt von 3—6. Immerhin kann auch das
Gegenteil konstatiert werden, auch sind die Fälle manch-
mal sehr verschieden. (Schluß folgt.)

Holz-Marktberichte.
Vom Mannheimer Holzmarkt. Der Absatz an den

Rundholzmärkten hatte während der letzten Woche keine

allzu große Bedeutung. Durch die schwache Beschäftigung
der Sägewerke in Rheinland und Westfalen konnten
bisher nur kleinere Posten abgesetzt werden In jüngster
Zeit haben dieselben gar nur die allernotwendigsten Be-
stellungen aufgegeben. Mehr als 63-63'/- Pfa. für
den rheinischen Kubikfuß Wassermaß. frei Köln—Duis-
bürg ließ sich nicht erzielen. Groß? Vorräte in Floßholz
sind hier nicht vorhanden. Die Einkäufe in den Wäldern
haben keinen großen Umfang mehr, da das Angebot nur
noch klein ist. Was jedoch in andere Hände überging,
wurde meist noch hoch bezahlt. Durch die warme Wit-
terung hat die Auslrocknung der frisch geschnittenen
Bretter rasche Forischrilte gemacht, sodaß der Versand
an dem hiesigen Stapelplatz ein lebhafter war, doch der
Weiterverkauf der neuen Ware hielt indes nicht gleichen
Schritt mit der Herstellung, weshalb die Lager der Säge-
werke ziemlich reichhaltig sind. Trotz des geringen Ab-
satzes ist das Angebot jedoch nicht so stark, daß dadurch
ein Druck auf die Marktlage ausgeübt werden könnte.
Schmale süddeutsche Bretter waren nach wie vor in
größeren Mengen am Markt vorhanden. Unter diesen
ist die Ausschußware am häufigsten vertreten. Schmale
Ausschußware ist durch steigenden Bedarf des Baufaches
etwas im Bedarf gestiegen. Die Preise konnten sich aber
noch nicht bessern. Gute Ware liegt fest.

Vom bayrischen Holzmarkt. Von allen Seiten ivurde
versucht, sich von deu Sägen möglichst viel breite Ware
zu beschaffen, indes gaben diese größere Posten der 12"
breiten Bretter und Dielen — diese standen im Vorder-
gründ der Beachtung — nicht ohne Mitnahme entspre-
chender Mengen schmaler Sorten ab. Für die großen
am Markt befindlichen Posten schmaler Ausschußware
finden sich nicht leicht Abnehmer. Eher ließen sich die
schmalen Sorten in anderen Beschaffenheiten verkaufen.
Die schmale „gute" Ware geht teils an die Möbelher-
stellung, teils an das Schreinergewerbe und in ansehn-
lichen Mengen auch an die süddeutschen Hobelwerke.
Große Knappheit besteht an „guten" sowie reinen und
halbreinen breiten Brettern, so daß die Händler vielfach
ausländische Ware als Ersatz heranziehen.

Vom rheinischen Holzmarkt. Infolge des günstigen
Wasserstandes war den süddeutschen Brettersägen auch
weiterhin die Unterhaltung von Vollbetrieb möglich, und
es erhielten dadurch die Vorräte an den Herstellungs-
Plätzen wetteren Zuwachs. Es wurde aber auch von da
nach den Slapelplätzen Süddeutschlands ununterbrochen
Ware verladen, da durch den Eintritt der warmen Wit-
terung die Auslrocknung der Sckmittware beschleunigt
wurde. Trotz ruhigen Verkaufsgeschästs hat aber das
Angebot sich nicht in der Weise verstärkt, daß die Vor-
räte aus den Markt einen Druck ausübten, und zwar
deshalb nicht, weil andere als süddeutsche Schnittwaren
am Rhein und in Westfalen in großen Mengen nicht
vertreten sind. An Angeboten in ostpreußischer Ware
fehlte es zwar nicht, und man versuchte auch in Groß-
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